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3.2 Projektbeschrieb  

Die Deponie Höll AG plant die Errichtung einer Deponie Typ A am Standort «Höll» in den Gemeinden 
Boswil und Kallern. Gemäss VVEA handelt es sich bei einer Deponie Typ A um einen Standort, an wel-
chem unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial abgelagert wird. Dies entspricht nicht verwert-
barem, natürlichem Erdmaterial, Lockergestein und gebrochenem Felsmaterial. 

Das Projekt sieht vor, ab über einen Zeitraum von 15 Jahren etappiert knapp 2 Mio. m3 (fest) an Aus-
hubmaterial einzubauen, fertig aufgefüllte Teilbereiche laufend zu rekultivieren und wieder einer nach-
gelagerten Nutzung zuzuführen. Die beschlossene Deponiezone (24.48 ha) umfasst neben dem eigent-
lichen Ablagerungsperimeter (18.3.4 ha, Perimeter welcher den Deponiekörper als Baute und Anlage 
begrenzt) auch mögliche Zwischenlagerflächen für Bodendepots sowie einen «Freihaltebereich 
Bachumlegung» für die Um- und Offenlegung des Heuelbachs. 

Die heutige stufenartig Richtung SW ansteigende Glaziallandschaft wird auch in der Endgestaltung 
übernommen. Es entsteht eine untere Böschung entlang der Kantonsstrasse und eine obere Böschung 
mittig im Ablagerungsperimeter. Nach Abschluss des Deponiebetriebs stehen wieder gut erschlossene, 
landwirtschaftlichen Nutzflächen zur Verfügung, für die Rodungen wird Realersatz geleistet (Wieder-
aufforstungen), der Heuelbach wird vollständig offen geführt und es werden umfangreiche ökologische 
Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen realisiert sein. 

3.3 Kennzahlen 

Das Vorhaben weist folgende Kennzahlen auf: 

Tab. 1 Kennzahlen Deponieprojekt (Stand Vorprüfung Gestaltungsplan) 

Bezeichnung Kennzahl Einheit Status / Bemerkung  

Deponievolumen 1.95. Mio. m3 (fest) 
Stufe Vorprojekt 
 

Jährliches Ablagerungsvolumen �������·������ m3 (fest) 

Deponiebetrieb: Dauer 15 Jahre 

Deponiezone 24.48 ha Rechtskräftig 

Gestaltungsplanperimeter 26.02 ha Festlegung im Rahmen Gestaltungsplan 

Ablagerungsperimeter 18.34 ha Festlegung im Rahmen Gestaltungsplan 

Freihaltebereich Bachumlegung 1.14 ha Festlegung im Rahmen Gestaltungsplan 

Schwerpunktfläche Natur 2.76 ha Festlegung im Rahmen Gestaltungsplan 

Bereich für ökologische Ersatzmassnahmen 1.92 ha Festlegung im Rahmen Gestaltungsplan 

Freihaltebereich Gewässerraum 0.45 ha Festlegung im Rahmen Gestaltungsplan 

Bereich Deponieinfrastruktur  0.19 ha Festlegung im Rahmen Gestaltungsplan 

Archäologische Zone rot 0.89 ha Festlegung im Rahmen Gestaltungsplan 

Archäologische Zone blau 0.21 ha Festlegung im Rahmen Gestaltungsplan 

Archäologische Zone grün 1.39 ha Festlegung im Rahmen Gestaltungsplan 

 

3.4 Untergrund und Naturgefahren  

Der Untergrund des Deponiestandorts besteht mehrheitlich aus Moränenmaterial. Im nördlichen Teil 
weist die geologische Karte Bachschutt und Schotter aus. Die Lockergesteinsmächtigkeit über dem 
Molassefels beträgt bis 50 m. Es wird weiterführend auf das Kap. 2 des Technischen Berichts verwiesen, 
wo die Standortanforderungen bezüglich Untergrund und Gewässerschutz gemäss Abfallverordnung 
(Anhang 2 VVEA) abgehandelt werden. 
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Abb. 5 Geotechnische Abklärungen im Ablagerungsperimeter (15.02.2019, Fotos Geotest AG) 

Der Ablagerungsperimeter liegt unmittelbar ausserhalb des Untersuchungsgebietes der Gefahrenkarte 
Hochwasser. Diese enthält aber im nordwestlichen Bereich (oberhalb der Kantonsstrasse) einen Hinweis 
�D�X�I���´�J�H�U�L�Q�J�H�������P�L�W�W�O�H�U�H���*�H�I�l�K�U�G�X�Q�J�µ���G�X�U�F�K���+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U���G�H�V���:�L�V�Venbächli im Ist-Zustand. Aufgrund des 
einzuhaltenden Gewässerabstandes, der Festlegung eines «Freihaltebereichs Gewässerraum» (im Rah-
men Gestaltungsplan) und der geringen Schütthöhe in diesem Bereich führt das Vorhaben aber zu 
keiner relevanten Veränderung der Gefährdungssituation. Durch die jeweils unmittelbare Begrünung 
der Deponieböschungen wird zudem übermässigen Erosionsvorgängen am Schüttkörper vorgebeugt. 

Der Projektperimeter wird durch den Heuelbach gequert. Für den heute eingedolten Bachabschnitt des 
Heuelbachs bis zur Kantonsstrasse K124 besteht gemäss Gefahrenhinweiskarte eine mögliche Hoch-
wassergefährdung bei einem Extremereignis. Im Rahmen des geplanten, konkreten Wasserbauprojekts 
zur Um- und Offenlegung des Heuelbachs im Projektperimeter  können die wasserbaulichen Aspekte 
wie der hochwassersichere Ausbau und die naturnahe Gerinnegestaltung stufengerecht geplant wer-
den. 

  

Abb. 6 Ausschnitt aus der Gefahrenkarte Hochwasser 
mit geringer/mittlerer Gefährdung (gelb/blau) 
und Deponiezone (orange) 
[AGIS, 2025] 

Abb. 7 Ausschnitt aus der Gefahrenhinweiskarte mit Ge-
fahrenhinweis Hochwasser (Schraffur) 
[AGIS, 2025] 

3.5 Verkehrsgrundlagen , Erschliessung 

Das Aushubmaterial wird grossmehrheitlich mit 5 -Achs-Lastwagen und Schleppern via Kantonsstras-
sennetz über den Knoten K124/K367 angeliefert werden. Das Material wird vorrangig aus Bautätigkei-
ten im unteren Freiamt (Raum Wohlen-Bremgarten /Raum Boswil-Muri ) stammen. Die Zufahrt aus der 
Region Bremgarten erfolgt aufgrund der Befahrbarkeit des Knotens K124/K367 via Boswil (anstatt Voll-
überquerung beim Knoten nur Links-Abzweiger notwendig). Zusätzlich können so Dorf-Durchfahrten 
vermieden werden. 
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Abb. 8 Wichtigste Einzugsgebiete und geografische Verkehrsverteilung gegenüber dem Deponiestandort (Dreieck-
Symbol) 

Auf dem vom Deponieverkehr am stärksten belasteten Kantonsstrassenabschnitt �² der K124 in Rich-
tung Norden �² ist eine Zunahme der Anzahl Lastwagen, um knapp 4 % zu erwarten. Bezogen auf den 
totalen Verkehr (Anzahl Motorfahrzeuge) liegt die Zunahme weit unter 1 %. Auf allen anderen Kan-
tonsstrassen ist die projektbedingte Verkehrszunahme noch geringer. Zusammenfassend wird die De-
ponie «Höll» keinen massgebenden Einfluss auf die Verkehrskapazitäten in der Region haben. Es wird 
weiterführend auf den detaillierte n UV-�)�D�F�K�E�H�U�L�F�K�W���´�9�H�U�N�H�K�U�����/�l�U�P�����/�X�I�W�K�\�J�L�H�Q�H�µ�����%�H�L�O�D�J�H���%�������Y�H�U�Z�L�H��

sen. Dieser wird hinsichtlich der UVB-Hauptuntersuchung aktualisiert werden. 

Die Erschliessung des Ablagerungsperimeters erfolgt ab dem Kantonsstrassen-Knoten K 124/K 367 in 
Waltenschwil über die Höllstrasse. Da dieser Strassenknoten als Unfallschwerpunkt gilt, wurde in den 
BNO-Vorschriften zur Deponiezone Höll eine Koordinationspflicht Deponiebetrieb / Strassensanierung 
verankert. Bereits Ende 2022 wurde im Knotenbereich eine Geschwindigkeitsreduzierung von 80 km/h 
auf 60 km/h umgesetzt. Im Herbst 2023 wurden weitere bauliche Anpassungen umgesetzt, insb. die 
geschlossene Einleitung mit Inselköpfen und die engere Gestaltung des Rechtsabbiegers in die K 367 
aus Richtung Muri. Der Knoten gilt somit als vorläufig saniert und der Anschluss der Deponie kann über 
diesen Knoten erfolgen. Die notwendigen Nachweise bezüglich Schleppkurven und Sichtweiten bei der 
Einfahrt / Ausfahrt Höllstrasse können erbracht werden. 

Die Feinerschliessung erfolgt ab der Kantonsstrasse rund 300 m über die Höllstrasse und die beste-
hende, untere (nördliche) Überfahrt des Wissenbächlis direkt in den Projektperimeter. Diese einfache, 
klare und kurze Erschliessungsmöglichkeit darf als grosser Vorteil für den geplanten Standort bezeich-
net werden. Der Gestaltungsplan setzt für die Erschliessung mit verschiedenen Festlegungen den pla-
nerischen Rahmen für das nachfolgende Baubewilligungsverfahren. 
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4.3 Relevanzmatrix 

In der Tabelle 2 (Relevanzmatrix) wird für jeden Umweltbereich in den definierten Beurteilungszustän-
den eine Aussage zur Relevanz gemacht. In dieser Matrix werden keine näheren Angaben über Art, 
Intensität und Bedeutung der Auswirkungen einer Projektaktivität gemacht, sondern nur festgelegt, ob 
eine Wirkung relevant und somit weiter zu untersuchen ist. 

Tabelle 2: Relevanzmatrix (Stufe Voruntersuchung) 

Umweltbereich  

Beurteilungszustände  

Ist- /  Ausgangs- 
zustand Z0  

Betriebszustand 
Z1 

Endzustand  
Z2 

Abfälle �6 �3 �< 

Abwasser und Entwässerung �< �3�� �3��

Altlasten und belastete Standorte �< �< �< 
Boden �6 �3�� �3��

Energie �3 �3 �3 
Erschütterungen �< �< �< 
Grundwasser �6 �6 �3��

Kulturgüter  

Denkmalschutz �3�� �3�� �3��

Archäologie �3�� �3�� �3��

Inventar hist. Verkehrswege �3�� �3�� �3��

Landschaft 
und Natur  

Landschaft �3�� �3�� �3��

Flora, Fauna, Lebensräume �3�� �6�� �6 

Neophyten �3�� �3�� �3��

Landwirtschaft �3�� �3�� �6 
Lärm: Industrie- und Gewerbelärm �< �6 �< 
Lärm: Verkehrslärm �< �3�� �< 
Luftreinhaltung  �< �3�� �< 
Nichtionisierende Strahlen / Lichtemissionen �< �3�� �< 
Oberflächengewässer / Fischerei �6 �6 �6 
Unfälle und Betriebsstörungen �< �3�� �3��

Wald �3�� �3�� �3��

Wildtiere / Jagd �3�� �3�� �3��
 
Legende: 

�< Umweltbereich im jeweiligen Beurteilungszustand nicht relevant oder nur geringfügig tangiert: 
Es werden keine weiteren Abklärungen getroffen und keine Massnahmen definiert 

�3��
Umweltbereich im jeweiligen Beurteilungszustand relevant: Die Auswirkungen wurden im Rah-
men der UV-Voruntersuchung abschliessend, allenfalls unter der Definition bestimmter Um-
weltmassnahmen, behandelt. 

�6 
Umweltbereich im jeweiligen Beurteilungszustand relevant: Es sind im Rahmen der UVB-
Hauptuntersuchung vertiefte Abklärungen notwendig und allenfalls weiterführende Massnah-
men zu definieren 
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Es werden zu keiner Zeit Arbeiten ausgeführt, welche Schäden durch Erschütterungen bewirken könn-
ten. Das Vorhaben kann hinsichtlich des Umweltbereichs �´�(�U�V�F�K�•�W�W�H�U�X�Q�J�H�Q�µ��als umweltverträglich be-
urteilt werden . 

 

5.7 Grundwasser 

Das Deponievorhaben tangiert keine Grundwasserschutzzonen oder Grundwasserschutzareale. Der 
Projektperimeter befindet sich grösstenteils im übrigen Bereich (üB). Der nördlichste Teilbereich des 
geplanten Ablagerungsperimeters (Deponiekörper) sowie der Bereich für Bodendepots liegen gemäss 
Gewässerschutzkarte im Gewässerschutzbereich Au zum Grundwasservorkommen der Talebene. Der 
Deponiekörper kommt entlang der Kantonsstrasse in einem schmalen Streifen über einem gering-
mächtigen, nutzbaren Grundwasservorkommen zu liegen. Der mittlere Grundwasserspiegel befindet 
sich gemäss kantonaler Grundwasserkarte rund 10 m unter Terrain. Im Rahmen der in diesem Bereich 
durchgeführten Baggersondierungen wurde bis 5 m unter Terrain kein Grundwasser angetroffen (vgl. 
geotechnischer Kurzbericht als Anhang zum Technischen Bericht). Es kann auf Stufe UV-Voruntersu-
chung somit davon ausgegangen werden, dass die Standortanforderungen gemäss Anhang 2 Ziffer 
1.1.4 VVEA bezüglich des Mindestabstands von 2 m zum natürlichen, zehnjährigen Grundwasser-
höchstspiegel erfüllt werden können. Weitere Abklärungen können im Rahmen der UVB-Hauptunter-
suchung erfolgen. 

Der südliche Bereich der geplanten Deponie tangiert ebenfalls den Gewässerschutzbereich Au. In die-
sem Bereich liegt etwa 100 m ausserhalb des Perimeters, hangseits und 20 m über dem Niveau des 
Deponiekörpers die private Quelle «Kallern Ischlag» gemäss Grundwasserkarte (vgl. Abb. 16). 

  

Abb. 15 Ausschnitt aus der Gewässerschutzkarte mit Ge-
wässerschutzbereich Au (rot) und Deponiezone 
(orange) [AGIS, 2025] 

Abb. 16 Ausschnitt aus der Grundwasserkarte mit gerin-
ger/mittlerer Grundwassermächtigkeit 
(braun/hellblau), Deponiezone (orange) und 
Quelle Kallern Ischlag (rotes Quadrat) 
[AGIS, 2025] 

Im Rahmen des Deponiebetriebes findet kein Materialabbau statt und es wird nur marginal in den 
Untergrund eingegriffen. Es finden flächig Bodenabtragsarbeiten statt (Eingriff bis maximal 1.0 m unter 
heutigem Terrain). Punktuell sind für das unverschmutzte Hang- und Regenwasser Sickersäulen bis in 
die besser durchlässigen Bachablagerungen vorgesehen (Eingriff bis maximal 4 m unter heutigem Ter-
rain, aufgrund der grossen Überschüttung keine Schachtbauwerke vorgesehen). Es wird ergänzend auf 
das Konzept der Basisentwässerung im Technischen Bericht verwiesen. 

Im Ablagerungsperimeter wird ausschliesslich unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial abge-
lagert und fachgerecht eingebaut. Es werden keine weiteren Abfälle zwischengelagert. Es wird auf die 
beim Umweltbereich «Abfälle» definierten Qualitätssicherungsmassnahmen verwiesen. Darauf basie-
rend wird somit nur unverschmutztes Abwasser zur Versickerung gebracht. 

Ist- und Aus-
gangszustand Z0 

Betriebsphase Z1 
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Abb. 17 Beanspruchtes Wegstück IVS mit Lage Bildstock an der Kantonsstrasse (30.04.2019, Blickrichtung NE) 

   

Abb. 18 Historischer Bild-
stock gemäss In-
ventar. 

Abb. 19 Historischer Bildstock, 
30.04.2019 
(Blickrichtung NW) 

Abb. 20 Historischer Bildstock mit Fahrbahn der 
Kantonsstrasse K124, 30.04.2019 
(Blickrichtung N) 

 

5.8.2 Archäologie  

Der Projektperimeter tangiert mehrere aktenkundige archäologische Fundstellen. Weitere, noch uner-
kannte archäologische Hinterlassenschaften sind nicht auszuschliessen. Sämtliche archäologischen 
Hinterlassenschaften müssen vor ihrer Zerstörung archäologisch untersucht und dokumentiert werden.  

Tabelle 3: Aktenkundige archäologische Fundstellen im Projektperimeter 

Signatur  Gemeinde  Flurname  (mögliche) Hinterlassenschaften  

176(A)1 Waltenschwil/ 
Boswil/Kallern 

Obigächer/ 
Langebüel 

Herrenhaus (Villa) eines römischen Gutshofes 

164(A)2 Boswil Heuel Skelettgräber der späten Eisenzeit,  
zum Teil mit reichen Beigaben 

164(A)3 Boswil/Kallern Heuel Siedlung aus der Mittel- und aus der Spätbronzezeit 

164(A)15 Boswil Langebüel vermutlich römische Strasse 

Die Kantonsarchäologie führte im Winter/Frühjahr 2023 im Planungsperimeter eine geophysikalische 
Prospektion und spezifische Baggersondagen durch. Es konnten mehrere Befunde aus der Bronzezeit 
(südlicher Planungsperimeter) und aus der römischen Zeit (nördlicher Planungsperimeter) festgehalten 
werden. Am 30.06.2023 fand bei der Kantonsarchäologie eine umfassende Koordinationsbesprechung 
mit den Gesuchstellern statt. Die bisherigen archäologischen Befunde wurden vorgestellt, die Belange 
der Kantonsarchäologie definiert und verschiedene Szenarien archäologischer Baubegleitung 

Ist- und Aus-
gangszustand Z0 
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Abb. 25 Bewaldete Moränenrippe (Bildmitte rechts) mit Ausläufer nach Norden (zur Bildmitte) 

Sicht aus dem Projektperimeter, Blickrichtung SE 

 
Im Rahmen der abgeschlossenen Nutzungsplanung zur Deponiezone wurde der Deponiekörper bzw. 
die geplante Sekundärlandschaft mit den Interessen der Landschaft kantonaler Bedeutung (LkB) abge-
stimmt. Die daraus hervorgegangene Endgestaltung wird als landschaftsverträglich beurteilt, sodass 
der Deponiekörper nur geringfügig als Fremdkörper wahrgenommen werden dürfte. Im Rahmen der 
Gestaltungsplanung wurde lediglich der Verlauf des offengelegten Heuelbach basierend auf wasser-
baulichen Aspekten (Vorstudie Stufe Gestaltungsplan) leicht optimiert �² ohne dabei die geschützte 
Moränenrippe zusätzlich zu beanspruchen. Der Situationsplan 1:1'000 zum Gestaltungsplan legt die 
Topografie im Endzustand (Endgestaltung des Deponieköpers) anhand von Höhenlinien innerhalb des 
Ablagerungsperimeters fest. 
 

 
Abb. 26 Ausschnitt aus dem Kulturlandplan mit Landschaftsschutzzone (Schrägschraffur), Moränenrippe (rosa) aus der 

geologischen Karte und Deponiezone (orange) / Ablagerungsperimeter (rot) [AGIS, 2025] 
 

Während dem Deponiebetrieb ist eine temporäre Beeinträchtigung der Landschaft unumgänglich. Mit 
einer zweckmässigen Etappierung der rund 15-jährigen Ablagerungstätigkeiten sollen die Einwirkun-
gen aber möglichst gering gehalten werden. So befinden sich jeweils kleinere Teiletappen in der Auf-
füllungsphase. Noch nicht beanspruchte Bereiche werden weiterhin in unveränderter Weise land- und 
forstwirtschaftlich genutzt. Aufgefüllte Bereiche werden laufend rekultiviert. Zudem wird in der ersten 
Betriebsphase durch die Dammschüttung entlang der Kantonsstrasse die Einsehbarkeit in den 

Betriebsphase Z1 
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Abb. 28 Ausschnitt aus Fachkarte Gewässerraum mit Gewässerraum Heuelbach (blau, eingedolt: blau-rot) innerhalb 

der Deponiezone (orange) [AGIS, 2025] 

Vor dem Ablagerungsbetrieb im Bereich des Heuelbachs wird ungefähr parallel zum Bachverlauf ein 
Basisdrainage-Hauptstrang der Deponie erstellt (Sickerrohre und grosszügige Geröllpackung). Vor dem 
Anschlusspunkt im Abstrom bei der Kantonsstrasse werden fachgerechte Retentions- und Absetzbe-
cken realisiert. Während dem Ablagerungsbetrieb muss das Bachwasser temporär über diese Basis-
drainage geführt werden. Sobald das neue Gerinne gestaltet ist, kann der gesamte Abschnitt des Heu-
elbach offen geführt werden. Details regelt das Wasserbauprojekt im Rahmen Deponiebauprojekt. 

Das im Ablagerungsperimeter anfallende Hang- und Regenwasser wird über temporäre Retentions- 
und Absetzbereiche geführt, soweit möglich versickert und im schliesslich in den Heuelbach oder das 
Wissenbächli abgeleitet. Die Sondernutzungsvorschriften SNV zum Gestaltungsplan halten zusätzlich 
zu den Anforderungen der GSchV nochmals fest, dass die Fliessgewässer vor Trübungen sowie anderen 
schädlichen Einwirkungen zu schützen sind. 

 

Der neue, offene und naturnah gestaltete Lauf des Heuelbach bildet das zentrale Element in der Se-
kundärlandschaft sowie mit dem zugehörigen naturnahen Umschwung als «Schwerpunktfläche Natur 
mit ökologischen Ausgleichsmassnamen» (gemäss Situationsplan 1:1'000 zum Gestaltungsplan). In der 
Längenbilanz wird das Gewässer gesamthaft etwas kürzer als beim heutigen, eher technischem Verlauf 
entlang von Parzellengrenzen. Im Endzustand werden aber rund 132 m zusätzlich an einem offen flies-
senden Gewässer mit geschwungenem Verlauf vorhanden sein. Mit § 116 Abs. 3 BauG besteht eine 
gesetzliche Forderung hinsichtlich einer Ausscheidung von Gewässerparzellen. 

Die minimale Breite des Freihaltebereichs Bachumlegung beträgt 12.5 m senkrecht zur Fliessrichtung 
des künftigen Heuelbachs. Diese minimale Breite ergibt sich aus der Gerinnebreite von 0.5 m plus einen 
beidseitigen Gewässerabstand von 6 m. Dieser Bauabstand deckt auch den im Rahmen des Wasser-
bauprojekts zu definierenden Gewässerraum von 11 m bis maximal 12.5 m ab. 

Die Teiländerung der Nutzungsplanung Kallern zur Festlegung der Gewässerräume liegt aktuell öf-
fentlich auf (Stand April 2025). Sie sieht vor, den Gewässerraum des Heuelbachs von 11 m bis maxi-
mal 12.5 m entlang des ursprünglichen Verlaufs festzulegen. Im Rahmen des Wasserbauprojekts zur 
Um- und Offenlegung des Heuelbachs wird die notwendige Korrektur des Gewässerraums definiert. 
Spätestens nach Deponieabschluss muss dann der Gewässerraum entlang des Um- und offengeleg-
ten Bachs in einem neuen Verfahren festgelegt werden. 

Betriebsphase Z1 

Endzustand Z2 

Bauabstand / Ge-
wässerraum 
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Oberflächengewässer / Fischerei    

Erarbeitung eines konkretes Wasserbauprojekt für die Um- und Offenle-
gung des Heuelbachs in Absprache mit der Sektion Wasserbau. 

P1 Betriebsphase 

Dimensionierung der temporären Retentions- und Absetzbecken um die 
Gewässer während der Betriebsphase in ausreichendem Mass vor Ver-
schmutzungen, insb. Trübungen, zu schützen. Berücksichtigung der 
BAFU-Vollzugshilfe «Gefährdungsabschätzung bei Deponien» (BAFU 
2019) bezüglich der Nummerischen Kriterien. 

P1 Betriebsphase 

Aufzeigen, wie während und nach der Betriebsphase überprüft werden 
kann, dass das in die Bäche eingeleitete Wasser die Einleitbedingungen 
erfüllt und dass keine Schlammablagerungen verursacht werden. Dabei 
ist auch der Ausgangszustand des betroffenen Gewässers zu berücksich-
tigen. 

P2 
Betriebsphase 
Endzustand 
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